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Unser Präventionsprotokoll ist die „Guided Biofilm Therapy“ (GBT). Sie beruht auf der Recallstudie nach 
Axelsson/Lindhe und ist von Praktikern, Hochschulen und der Firma EMS entwickelt worden.1 Bei der 
GBT handelt es sich um ein risikoorientiertes, individuelles, systematisches, modulares, universell, das 
heißt auch bei komplexen Fällen anwendbares Präventionsprotokoll. Die GBT umfasst acht individuell 
einsetzbare Module und lässt sich aufgrund des modularen Charakters perfekt auf die aus der BEMA 
resultierenden neuen Behandlungsstrecke des G-BA anpassen. 

Zur Umsetzung der neuen 
PAR-Vorgaben in der Praxis
Ein Beitrag von Dr. KlausDieter Bastendorf und Dr. Nadine StrafelaBastendorf

FACHBEITRAG – TEIL 1  /// Mit der Implementierung der S3Leitlinie durch die Deutsche Gesellschaft für Paro
dontologie (DG PARO) und der, auf Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) neugestalteten 
Kostenübernahme für parodontale Therapien in der GKV, sind die Voraussetzungen für eine bessere parodon
tale Therapie geschaffen. Jetzt gilt es die Vorgaben mit Leben zu erfüllen und in den Praxisalltag zu integrie
ren. Der folgende zweiteilige Fachbeitrag (Teil 2 folgt in der nächsten ZWP-Ausgabe 5/22) stellt ein bewährtes 
und zugleich an die neuen Möglichkeiten angepasstes Präventionskonzept vor und zeigt so beispielhaft, wie 
sich die Novellierungen effektiv in den Praxisalltag umsetzen lassen.
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NEUES KONZEPT:

Neuer Patient mit parodontaler Erkrankung

Unser neues, aktuelles PA-Praxiskonzept verbindet unsere jah-
relangen Erfahrungen mit unserer bisherigen Vorgehensweise 
(„altes PAR-Konzept“) mit den neuen wissenschaftlichen Emp-
fehlungen (Klassifikation durch die American Academy of Perio-
dontology, AAP und die European Federation of Periodontology, 
EFP sowie Leitlinien durch EFP und DG PARO), der Neufassung 
der Richtlinien zur systematischen Therapie der Parodontitis 
durch den G-BA (PAR-Versorgungsstrecke)2 sowie der daraus 
resultierenden Kostenübernahme (BEMA) durch die GKV. Unser 
aktuelles PAR-Praxiskonzept orientiert sich in erster Linie an der 
neuen PAR-Versorgungsstrecke und integriert gleichzeitig un-
sere eigenen langjährigen Erfahrungswerte in der PAR-Therapie. 
Die Abweichungen zwischen dem Stufenschema der EFP-Leit-
linien bzw. den gering modifizierten DG PARO S3-Leitlinien, der 
neuen PAR-Versorgungsstrecke und unserem Konzept werden 
in den einzelnen Behandlungsschritten jeweils aufgezeigt. 

Behandlungsschritt 1: Grundlage der Therapie 
Der erste Behandlungsschritt ist in zwei Abschnitte geteilt: im 
ersten Abschnitt absolvieren wir die Erstuntersuchung. Entspre-
chend § 3 der PAR-Versorgungstrecke (Richtlinien des G-BA) 
und EFP/DG PARO Leitlinien führen wir diese mit den folgenden 
Maßnahmen durch:
•  Ausführliche Erstuntersuchung, Anamnese, Vitalitätsprobe, 

Röntgenbefunde
•  PAR-Befunde (PSI, kompletter PAR-Status), PAR-Risiko-

ermittlung
•  Kariesbefunde, Karies-Risikoermittlung
•  Erosionsbefunde, Erosion-Risikoermittlung
•  Funktionsbefund
•  Diagnosen (v. a. gemäß der aktuellen PAR-Klassifikation)
•  Ausführliche Dokumentation
•  Supragingivale Zahnsteinentfernung
•  Medikamentöse lokale Therapie

UNSERE UMSETZUNG 
DES PRAXISKONZEPTS

Unser individuelles, altersspezifisches Anamneseblatt wurde 
um die Fragen nach dem HbA1c-Wert, der Anzahl der ge-
rauchten Zigaretten pro Tag und den Zielen für die häusliche 
Mundhygiene erweitert.3 Für die PAR-Befunderhebung ar-
beiten wir mit dem System ParoStatus. Wir verwenden nur 
dichotome Plaque- und Entzündungsindizes, die wir aus Ver-
einfachungsgründen modifiziert haben (modifizierter Appro-
ximal-Plaque-Index/mAPI und mod. Approximaler Blutungs-
index/m ABI). Die allgemeine Kariesrisikobestimmung wird 
mit einer speziellen Software (Dentodine)4 oder einer verein-
fachten Darstellung dieser Software in Papierform5 durchge-
führt.
Im zweiten Abschnitt des ersten Behandlungsschrittes wird, 
entsprechend der PAR-Versorgungstrecke nach § 4, die kon-
krete Behandlungsdürftigkeit festgestellt.

Behandlungsschritt 2: Erste Besprechung

Abweichend von der der neuen PAR-Versorgungstrecke infor-
mieren wir unsere Patienten vor Behandlungsbeginn über un-
seren Therapieplan. Nur mit der frühzeitigen Einbindung der 
 Patienten in die geplante Therapie können wir die für die Be-
handlung notwendige Compliance bzw. Adhärenz herstellen. 
Nach der Erstellung des Behandlungsplans mit den im Be-
handlungsschritt 1 gesammelten Daten, besprechen wir fol-
gende Punkte: Befund und Diagnose, Erklärung der Erkran-
kungsursachen, Erklärung der geplanten Therapie, Erklärung 
von Therapiealternativen, Besprechung zur Reduktion der exo-
genen und endogenen Risikofaktoren (v. a. Rauchen), Wechsel-
wirkungen mit anderen Erkrankungen (v. a. Diabetes), voraus-
sichtliche Kosten, gemeinsame Entscheidungsfindung. Zur Er-
klärung des Krankheitsverlaufs parodontaler Erkrankungen und 
der Therapien haben sich die Bilder vom ParoStatus bestens 
bewährt. Dieses erste Gespräch ist von großer Bedeutung. 
Denn erst wenn der Patient aufgeklärt und mit unseren Thera-
pievorschlägen einverstanden ist, ist es sinnvoll, weitere Schritte 
zu vereinbaren. Auch erst jetzt reichen wir den PAR-Antrag ent-
sprechend § 5 der PAR-Versorgungstrecke zur Begutachtung 
und Genehmigung ein.

Behandlungsschritt 3: 

Schaffung der Mundhygienefähigkeit 

In der PAR-Versorgungstrecke ist die Schaffung der Mundhygi-
enefähigkeit nicht vorgesehen. In unserem bisherigen, bewähr-
ten Konzept und entsprechend der Stufe 1 der EPF/DG PARO- 
Leitlinien werden lokale Reizfaktoren und erreichbarer supra-
gingivaler Biofilm und Zahnstein entfernt. Neben dem supragin-
givalen Biofilm- und Zahnsteinmanagement entfernen wir auch 
subgingivalen Biofilm und erreichbaren subgingivalen Zahnstein. 
Die Literatur zeigt eindeutig, dass viel bessere Ergebnisse mit 
der häuslichen Mundhygiene erzielt werden können, wenn mit 
der Mundhygieneaufklärung eine professionelle Entfernung der 
supra- und subgingivalen Beläge durchgeführt wurde.6–9 

Auch wenn die PAR-Versorgungstrecke die Reduktion lokaler 
Reizfaktoren und das supra- und subgingivale Biofilm- und 
Zahnsteinmanagement nicht vorsieht, ist dieser Schritt (Stufe 1, 
Leitlinien durch EFP und DG PARO) ein unverzichtbarer Bestand-
teil der initialen PAR-Therapie. Allein das supragingivale Biofilm- 
und Zahnsteinmanagement bewirkt eine partielle parodontale 
Heilung, die zu etwa 48 Prozent den Bedarf an subgingivaler 
Behandlung reduziert.8, 10 

In der kommenden Ausgabe der ZWP 5/22 werden im zweiten Teil des Fach

beitrags weitere Therapieschritte der modularen GBT unter dem Gesichtspunkt 

der neuen PARRichtlinie erläutert.
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Behandlungsschritt 4: 

Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) 

Ist die Genehmigung der PAR-Behandlung durch die 
GKV erfolgt, muss der Zahnarzt entsprechend § 6 der 
PAR-Versorgungsstrecke ein „Parodontologisches Auf-
klärungs- und Therapiegespräch (ATG)“ mit dem Patien-
ten führen. Der Gesprächs inhalt ist vorgegeben: Be - 
fund und Diagnose, Erklärung der Therapie, Erklärung  
der Therapiealternativen, gemeinsame Entscheidungs-
findung, Besprechung/Reduktion der exogenen und en-
dogenen Risikofaktoren und Wechselwirkungen mit an-
deren Erkrankungen. Da wir den Inhalt des ATG bereits 
im Schritt 2 ausführlich thematisiert haben, beschränken 
wir uns in einem zweiten Gespräch darauf, den Patienten 
anhand einer Checkliste aus dem ParoStatus nochmals 
aufzuklären und ihn abzufragen, ob er alles verstanden 
bzw. noch weitere Fragen hat. 

Behandlungsschritt 5: 

Mundhygieneunterweisung (MUW) 
Die ATG und die patientenindividuelle Mundhygiene-
unterweisung (MUW, § 8) der PAR-Versorgungsstrecke 
werden bei uns in der Praxis in einer Sitzung durch-
geführt. Die MUW ist ebenfalls vom Inhalt her exakt  
definiert: Mundhygieneaufklärung, Bestimmung des Ent- 
zündungs zustandes der Gingiva, Anfärben von Plaque, 
individuelle Mundhygieneinstruktion und praktische An-
leitung zur risikospezifischen Mundhygiene. Die häus-
liche Mundhy giene ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
aller zahnärzt licher Therapien. Dennoch sieht die neue 
PAR-Versorgungsstrecke nicht wie in den Leitlinien der 
EFP und DG PARO nach jeder Stufe eine Reevaluation 
vor. So ist es nicht verwunderlich, wenn Aussagen wie 
folgt gefunden werden: „... ab dem 01.07.2021 … keine 
Mitarbeit des Patienten mehr nötig ist.“11

UNSERE UMSETZUNG 
DES PRAXISKONZEPTS

Wie bereits unter Behandlungsschritt 1 erwähnt, 
führen wir vereinfachte dichotome Plaque- und 
Entzündungsindizes durch. Unsere Mundhygiene-
ziele orientieren sich nicht an vorgegebenen 
„Traumwerten“ (mAPI < 25 Prozent, mABI < 10 
Prozent), sondern an patientenindividuellen realis-
tischen Werten. Das heißt, dass sich unsere Ziele 
nach den Ausgangswerten der Patienten richten 
und wir mit Verbesserungen in kleinen Schritten 
zufrieden sind. Grundlage der MUW ist unser 
Anamneseblatt, das auch Fragen zu den Mund-
hygienegewohnheiten des Patienten enthält.3  Ge-
nerell werden alle Informationen und Instruktionen 
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(„angeleitetes Putzen“), die wir den Patienten geben, 
auch die zur häuslichen Mundhygiene (Bürste, Zahn-
putz-Technik, Zwischenraumreinigung, Zahnpasta usw.), 
dem Patienten in schriftlicher Form mitgegeben („Duales 
System“). Wir entfernen in dieser Sitzung die nach dem 
Üben der einzelnen Mundhygienemaßnahmen verblie-
benen angefärbten Biofilmreste durch ein erneutes su-
pragingivales Biofilmmanagement (Airflow).

Behandlungsschritt 6: 

Antiinfektiöse Therapie (AIT) 

Bei den Maßnahmen der AIT nach § 9 gibt es keine Abweichun-
gen zwischen den Leitlinien der EFP und DG PARO und der 
PAR-Versorgungstrecke. Die subgingivale Instrumentierung zur 
Reduktion der parodontalen Infektion ist nach wie vor der ent-
scheidende Bestandteil der nichtchirurgischen parodontalen 
Therapie. In den Leitlinien wurde vereinbart, den Begriff „subgin-
givale Instrumentierung“ für alle nichtchirurgischen Interven-
tionen zu verwenden (Küretten, Schallinstrumente und Ultra-
schallinstrumente). Eine adjuvante Anwendung mit Laser, anti-
mikrobieller Photodynamischer Therapie, Probiotika usw. wird 
nicht empfohlen. Für den Einsatz adjuvanter systemischer Anti-
biotika (§ 10, „Adjuvante Antibiotikatherapie“) wurde eine restrik-
tive Empfehlung („bei besonders schweren Formen der Paro-
dontitis mit raschem Attachmentverlust“) vereinbart.

Behandlungsschritt 7: 

Befundevaluation (BEV) 

Bei der Befundevaluation (BEV, § 11) gibt es nur geringe Ab-
weichungen zwischen den Leitlinien der EFP sowie DG PARO 
(Stufe 3) und der PAR-Versorgungstrecke. In der Regel sollte 
diese erste Befund-Reevaluation nach drei Monaten stattfin-
den. Nachdem die parodontalen Gewebe ausgeheilt sind, wird 
die individuelle Reaktion auf Maßnahmen in der jeweiligen Thera-
piestufe bewertet. Die BEV ist ein wichtiger Schritt, um den Er-
folg der durchgeführten Maßnahmen beurteilen und ggf. weitere 
Interventionen planen zu können. Es ist ein „kleiner Befund“ ge-
fordert, bestehend aus: Sondierungstiefen und Sondierungs-
bluten (BOP), Zahnlockerung, Furkationsbefall/-beteiligung und 
Röntgenbild. Dieser Befund entscheidet, ob eine erneute nicht- 
chirurgische oder eine weiterführende chirurgische Parodon-
taltherapie (§ 12) erforderlich ist oder ob der Patient ins paro-
dontale Recall (§ 13, UPT) eingebunden werden kann.

CAVE: VERGLEICH ÜBER 
PARO-STATUS EINBAUEN
Als problematisch stellt sich die in der BEV geforderte 
Anfertigung von Röntgenaufnahmen dar: „Es muss der 
röntgenologische Knochenabbau sowie die Angabe des 
Knochenabbaus in Relation zum Patientenalter erhoben 
werden.“ Ohne die Röntgenaufnahmen bzw. Röntgen-

diagnostik ist eine Abrechnung der BEMA-Gebühr 
„BEV“ nicht möglich. Die Röntgenverordnung beinhaltet 
eine rechtfertigende Indikation von Röntgenaufnahmen. 
Ohne diese Indikation kann keine Röntgenaufnahme an-
gefertigt werden. Drei Monate nach Abschluss der AIT 
bzw. ca. vier bis fünf Monate nach der Befunderhebung 
sind keine relevanten Röntgenbefunde zu erwarten.12

UNSERE UMSETZUNG 
DES PRAXISKONZEPTS

Es hat sich in unserer Praxis bewährt, nach drei Mo- 
naten einen kompletten PAR-Status zu erstellen, um  
den Patienten zur häuslichen Mundhygiene erneut zu  
instruieren und zu motivieren und ein perfektes supra- 
und subgingivales Biofilm- und Zahnsteinmanagement 
durchzuführen. Die Röntgenverordnung hat in unserer 
Praxis eine höhere Priorität als der BEMA. Wir fertigen 
Röntgenbilder nur bei rechtfertigender Indikation an. In 
der Kartei dokumentieren wir, dass wir in Absprache mit 
den Patienten keine Röntgenaufnahmen anfertigen. Wir 
machen in unserer Praxis nur Röntgenbilder bei recht-
fertigender Indikation und dokumentieren das auch im 
Behandlungsblatt.

Behandlungsschritt 8: 

Unterstützende Parodontitistherapie (UPT)

Die Stufe 4 der Leitlinien der EFP und DG PARO sieht eine ri-
sikoorientierte UPT im Abstand von drei bis zwölf Monaten vor. 
In der PAR-Versorgungsstrecke ist das Risiko und damit die 
UPT-Intervalle über die Progressionsrate (Grad A, B, C) der 
neuen Klassifikation definiert. Für einen Zeitraum von zwei Jah-
ren gilt:

•  Grad A: einmal im Kalenderjahr mit einem Mindestabstand 
von zehn Monaten

•  Grad B: einmal im Kalenderhalbjahr mit einem Mindest- 
abstand von fünf Monaten

•  Grad C: einmal im Kalendertertial mit einem Mindestabstand 
von drei Monaten

Die UPT umfasst die Mundhygienekontrolle, soweit erforderlich 
eine erneute Mundhygieneunterweisung, die vollständige supra-
gingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden 
Biofilmen und Belägen bei Sondierungstiefen von ≥ 4 mm und 
Sondierungsbluten sowie an allen Stellen mit einer Sondierungs-
tiefe von ≥ 5 mm die subgingivale Instrumentierung an den be-
troffenen Zähnen. Im Rahmen der UPT müssen „kleine“ Befunde 
UPTd (BOP und PD – nur Grad B und Grad C) und „große“ 
Befunde UPTg (PA-Befunde neu/Besprechung mit den Patien-
ten) in regelmäßigen Abständen erhoben werden.
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UNSERE UMSETZUNG  
DES PRAXISKONZEPTS

Nach der BEV, die in unserer Praxis 
gleichzeitig die erste UPT ist, legen  
wir aufgrund des ermittelten Risikos  
die UPT-Intervalle fest, wobei wir gro-
ßen Wert auf die ständige Remotiva -
tion und Reinstruktion zur häuslichen 
Mund  hygiene und ein perfektes sub- 
und supragingivales Biofilm- und Zahn-
steinmanagement legen. Auch der Ab-
stand der Erhebung des kompletten 
PAR-Status hängt vom ermittelten in-
dividuellen Risiko ab.

Schlussfolgerung

Es ist im Interesse der Patienten und der 
Zahnärzte zu hoffen, dass das Ziel der Novel-
lierung der PAR-Therapie – die Unterversor-
gung von parodontalen Erkrankungen zu be-
heben – durch die neuen Leitlinien erreicht 
wird. Es ist jedoch nicht einfach, die Leitlinien 
der EFP und DG PARO und der PAR-Ver-
sorgungsstrecke in den Praxisalltag zu inte -
grieren. Das Prinzip muss sein, aus den Chan-
cen, die die neue PAR- Versorgungsstrecke für 
Patienten und Praxis bietet, das Beste zu ma-
chen. Die Module der GBT und das ins Kon-
zept integrierte moderne Biofilm- und Zahn-
fleischmanagement (AIRFLOW, PIEZON/PS) 
sind dabei in unserer Praxis die wichtigsten 
Hilfsmittel für eine erfolgreiche nichtchirur-
gische parodontale Therapie.

Interessenkonflikt

Im Sinne der Transparenz möchte ich darüber informieren, 

dass ich Vorträge für die Firma E.M.S. Electro Medical  

Systems S.A., 1260 Nyon, Schweiz halte.

Teil 1 des Artikels „Zur 

Umsetzung der neuen 

PAR-Vorgaben in der 

Praxis“ aus der ZWP 4/22 

online nachlesen.




